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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Völkerrechtliche Anforderungen an eine Überführung von  
Asylsuchenden in Drittstaaten 

Die Frage, ob bei der Rückführung/Überführung von Asylsuchenden in Drittstaaten (also nicht in 
ihre Herkunftsstaaten) eine irgendwie geartete „Verbindung“ (z.B. durch familiäre Bande) des 
Asylsuchenden zu dem Drittstaat (sog. „Verbindungskriterium“) aufgrund von Vorgaben der Gen-
fer Flüchtlingskonvention (GFK) oder anderem Völkerrecht zwingend ist, wird von der ganz 
herrschenden Meinung verneint.1 Der Konstanzer Rechtswissenschaftler und Spezialist für Mig-
rations- und Ausländerrecht Daniel Thym folgert in einer gutachtlichen Stellungnahme zu Min-
destanforderungen an Drittstaatenkonzepte im Lichte des Flüchtlingsvölkerrechts: 

„Aus dem Flüchtlingsvölkerrecht folgt keine Verpflichtung, Asylbewerber nur dann auf eine an-
derweitige Schutzoption zu verweisen, wenn sie eine persönliche Verbindung zu dem einschlägi-
gen Drittstaat besitzen.“2 

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) sowie einige Juristen plädieren je-
doch dafür, bei der Auswahl eines Drittstaats auf eine besondere Verbindung (des Asylsuchen-
den) zu diesem abzustellen. Begründet wird dies mit der schutzorientierten Zielrichtung des 
„Verbindungskriteriums“, das dem Phänomen des „refugees in orbit“ entgegenwirken könnte.3 So 

 

1 Daniel Thym, Mindestanforderungen des EU-Primärrechts und des Flüchtlingsvölkerrechts an sekundärrechtli-
che Regelungen, die vorsehen, Asylanträge mit Blick auf Schutz und Unterkunftsmöglichkeiten in dritten Staa-
ten (Transitstaaten, sonstige Staaten) oder einzelnen Teilgebieten solcher Staaten ohne Sachprüfung abzu-
lehnen, Forschungszentrum für Asyl- und Ausländerrecht, 19. Januar 2017, S. 32; i.E. wohl auch Anne Lübbe, 
Das Verbindungsprinzip im fragmentierten europäischen Asylraum, EuR 2015, S. 351, 354; Stephen H. Legom-
sky, Secondary Refugee Movements and the Return of Asylum Seekers to Third Countries: The Meaning of Ef-
fective Protection, IJRL 2003, S. 567, 665 ff.; i.E. auch James C. Hathaway/Michelle Foster, The Law of Refugee 
Status, 2. Aufl., Cambridge 2014, S. 30, 33. 

2 Daniel Thym, Mindestanforderungen des EU-Primärrechts und des Flüchtlingsvölkerrechts an sekundärrechtli-
che Regelungen, die vorsehen, Asylanträge mit Blick auf Schutz und Unterkunftsmöglichkeiten in dritten Staa-
ten (Transitstaaten, sonstige Staaten) oder einzelnen Teilgebieten solcher Staaten ohne Sachprüfung abzu-
lehnen, Forschungszentrum für Asyl- und Ausländerrecht, 19. Januar 2017, S. 32 [Hervorhebungen durch Verf.]. 

3 Vgl. UNHCR, The Concept of ‘Protection Elsewhere’, International Journal of Refugee Law, Vol. 7 No. 1, 1995, S. 
123, 125. Aufgrund der Verweisung in Drittstaaten als Zwischengliedern endloser Verweisungsketten („Orbit-
staaten“) entstand der Typus des „refugees in orbit“, dessen endlose Rundreise in seinem Herkunftsland enden 
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kommt auch der Völkerrechtler Stephen H. Legomsky zu dem Ergebnis, dass das Verbindungskri-
terium aus humanitären Gründen zwar wünschenswert sei, jedoch keine dahingehende völker-
rechtliche Pflicht bestehe.4 Thym zufolge „sollten die Interessen des Asylbewerbers bei der Wahl 
des Schutzlands berücksichtigt werden, ohne dass hieraus eine völkerrechtliche Staatenpflicht 
folgte, diesen Wünschen zu entsprechen.“5 

Weder die ganz herrschende Meinung in der Literatur noch die Staatenpraxis gehen also davon 
aus, dass das Erfordernis einer Verbindung zwischen Asylsuchendem und Drittstaat (in den über-
geführt werden soll) im Rahmen von Drittstaatenregelungen völkerrechtlich verbindlich ist. We-
der dem Völkergewohnheitsrecht noch GFK ist eine derartige Verpflichtung zu entnehmen. 
Wenn Art. 18 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und Art. 78 Abs. 1 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union also auf die GFK verweisen, ergibt sich dar-
aus der ganz herrschenden Meinung zufolge keine Verpflichtung, Asylbewerber nur in einen 
Drittstaat zu überführen, zu dem sie eine persönliche Verbindung haben. 

Ungeachtet dessen unterfallen Drittstaatenregelungen den zwingenden völkerrechtlichen Gren-
zen wie z.B. der Einhaltung des in Art. 33 GFK verankerten, aber auch völkergewohnheitsrecht-
lich geltenden Refoulement-Verbotes.6 
 

*** 

 

kann: Reinhard Marx, Zum Vorschlag der Kommission der Europäischen Union zu den Konzeptionen des ersten 
Asylstaates sowie des sicheren Drittstaates aus völkerrechtlicher Sicht, ZAR 2018, S. 98, 99. 

4 Stephen H. Legomsky, Secondary Refugee Movements and the Return of Asylum Seekers to Third Countries: 
The Meaning of Effective Protection, IJRL 2003, S. 567, 665 ff. 

5 Daniel Thym, Mindestanforderungen des EU-Primärrechts und des Flüchtlingsvölkerrechts an sekundärrechtli-
che Regelungen, die vorsehen, Asylanträge mit Blick auf Schutz und Unterkunftsmöglichkeiten in dritten Staa-
ten (Transitstaaten, sonstige Staaten) oder einzelnen Teilgebieten solcher Staaten ohne Sachprüfung abzu-
lehnen, Forschungszentrum für Asyl- und Ausländerrecht, 19. Januar 2017, S. 31 f. 

6 Für eine ausführliche Darstellung des Refoulement-Verbots siehe Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bun-
destages, Völker- und menschrechtliche Vorgaben für Abschiebung von straffällig gewordenen Flüchtlingen, 
WD 2 – 3000 – 002/16, S. 1 ff. 
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